
Naturkundemuseum Niebüll e.V.
Satzung

§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr
1. Der Verein führt den Namen „Naturkundemuseum Niebüll e.V.“
2. Der Verein hat seinen Sitz in Niebüll und ist beim Amtsgericht Niebüll in das Vereinsregister eingetragen.
3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 Vereinszweck
1. Zweck des Vereins ist die Förderung heimischen Kulturgutes.
2. Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch die Pflege, Unterhaltung und Förderung des 

Naturkundemuseums in Niebüll, durch die Organisation und Durchführung von Vorträgen, Führungen und 
Veranstaltungen, durch die Herausgabe von Publikationen und den Erwerb und Unterhalt von Sammlungen mit 
natur- und heimatkundlichem Inhalt.

§ 3 Gemeinnützigkeit, Mittelverwendung
1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 

“Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Er ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie 
eigenwirtschaftliche Zwecke.

2. Die Mittel des Vereins sind ausschließlich zu satzungsgemäßen Zwecken zu verwenden. Die Mitglieder erhalten 
keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

3. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig 
hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 4 Mitgliedschaft
1. Mitglied kann jede natürliche und juristische Person werden.
2. Die Mitgliedschaft beginnt mit der Abgabe einer schriftlichen Beitrittserklärung.
3. Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod, bei juristischen Personen auch durch Verlust der 

Rechtspersönlichkeit. Der Austritt eines Mitglieds ist zum 15. eines jeden Monats möglich. Eine anteilige 
Vergütung bereits gezahlter Mitgliedsbeiträge erfolgt nicht.

4. Der Vorstand kann mit 2/3 Mehrheit der anwesenden Vorstandsmitglieder wegen Vernachlässigung der 
Mitgliedspflichten oder Schädigung der satzungsgemäßen Zwecke den Ausschluss eines Mitgliedes beschließen. 
Dem Mitglied muss vor der Beschlussfassung Gelegenheit zur Rechtfertigung bzw. Stellungnahme gegeben 
werden. Gegen den Ausschließungsbeschluss kann innerhalb einer Frist von einem Monat nach Mitteilung des 
Ausschlusses Berufung eingelegt werden, über die die nächste Mitgliederversammlung entscheidet. Bis zur 
nächsten Mitgliederversammlung ruhen die Rechte und Pflichten des Mitgliedes. Der Rechtsweg über Grund der 
Ausschließung ist ausgeschlossen.

§ 5 Mitgliedsbeitrag
1. Jedes Mitglied hat einen Mitgliedsbeitrag zu zahlen, der jeweils in seiner Höhe durch die Mitgliederversammlung

festgesetzt  wird. Ist einem Mitglied die Zahlung vorübergehend ganz oder teilweise nicht möglich, so kann es
beim Vorstand Stundung bzw. Erlass beantragen. Eine solche Minderung des Betrages berührt jedoch nicht die
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Mitgliedsrechte und -pflichten. Wer mit seinem Beitrag sechs Monate im Rückstand ist und trotz Aufforderung
nicht zahlt, kann vom Vorstand ausgeschlossen werden.

§6 Organe
Die Organe des Vereins sind:

a) die Mitgliederversammlung 
b) der Vorstand

§ 7 Mitgliederversammlung
a) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand des Vereins selbstständig oder auf Antrag von mindestens einem 

Zehntel der Vereinsmitglieder unter Angabe der Gründe einberufen. Es hat mindestens jährlich eine 
Mitgliederversammlung stattzufinden.

b) Die Mitgliederversammlungen sind vom Vorstand unter Angabe der Tagesordnung und unter Einhaltung einer Frist 
von zwei Wochen einzuberufen. Die Einladung erfolgt schriftlich oder durch Anzeige in der hiesigen Tageszeitung.
Die Einladung kann auch per E-Mail erfolgen, wenn und soweit einzelne Mitglieder dieser Form der Einladung 
zugestimmt haben.

c) Der Vereinsvorstand kann beschließen, dass die Mitgliederversammlung statt als Präsenzveranstaltung ganz oder 
teilweise als Online-Veranstaltung durchgeführt wird.

d) Anträge der Mitglieder zur Mitgliederversammlung müssen spätestens drei Tage vor der Mitgliederversammlung 
dem Vorstand schriftlich vorliegen. Anträge zur Tagesordnung können auch während der Mitgliederversammlung 
aufgenommen werden, wenn es die Versammlung beschließt.

e) Der Mitgliederversammlung obliegt vor allem:
a) Die Wahl der Mitglieder des Vorstandes sowie deren Abberufung.
b) Die Wahl von zwei Kassenprüfern.
c) Die Entgegennahme des Jahresberichts und der Jahresabrechnung des Vorstandes.
d) Die Festsetzung des Jahresbeitrages der Mitglieder.
e) Die Beschlussfassung über Satzungsänderungen und über Auflösung des Vereins.

f) Die Versammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig. Sie fasst Beschlüsse im 
allgemeinen mit einfacher Stimmenmehrheit der Erschienenen, zu Satzungsänderungen ist jedoch eine 
Stimmenmehrheit von dreiviertel der Erschienenen, zur Auflösung des Vereins eine solche von Vierfünftel der 
Erschienenen erforderlich. Jede beabsichtigte Satzungsänderung ist vorher in der Tagesordnung aufzunehmen.

g) Auf Antrag erfolgt die Abstimmung geheim.
h) Über die Versammlung ist eine Niederschrift anzufertigen, die von der Sitzungsleitung und dem/der 

Schriftführer/in zu unterzeichnen ist.

§ 8 Der Vorstand
1. Der Vorstand besteht aus:

a) dem/der 1. Vorsitzenden, 
b) dem/der 2. Vorsitzenden,
c) dem/der Schatzmeister/in und
d) bis zu sechs weiteren Mitgliedern.

2. Die Personen „a“ bis „c“ bilden den Vorstand im Sinne des § 26 BGB und sind jeweils allein vertretungsberechtigt.
3. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf zwei Jahre gewählt und zwar in den Jahren mit ungeraden 

Zahlen: der/die 1. Vorsitzende und das 1., 3. und 5. weitere Mitglied. In den Jahren mit geraden Zahlen: der/die 2. 
Vorsitzende, der/die Schatzmeister/in und das 2., 4. und 6. weitere Mitglied.
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4. Wiederwahl ist zulässig. Die Dauer der Amtszeit beginnt vom Tage der Wahl an gerechnet. Mitglieder des BGB-
Vorstandes bleiben bis zur Neuwahl im Amt.
Wird ein Ehrenvorsitzender gewählt, so hat dieser Sitz und Stimme im Vorstand.

5. Der Vorstand beschließt über alle Vereinsangelegenheiten, soweit sie nicht eines Beschlusses der 
Mitgliederversammlung bedürfen. Er führt die Beschlüsse der Mitgliederversammlung aus.

6. Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Vereins und hat die Dienstaufsicht über hauptamtliche 
Mitarbeiter/innen.

7. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Vorstandsmitglieder, darunter der/die 1. 
Vorsitzende oder der/die 2. Vorsitzende anwesend sind. Der Vorstand fasst alle Beschlüsse mit einfacher Mehrheit
der Stimmen der Erschienenen, bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt.

8. Über die Sitzung des Vorstandes ist eine Niederschrift zu fertigen, die von der Sitzungsleitung und dem/der 
Schriftführer/in zu unterschreiben ist.

9. Der Vorstand führt die Geschäfte ehrenamtlich.

§ 9 Vergütung
1. Tätigkeiten der Mitglieder für den Verein sind grundsätzlich ehrenamtlich.
2. Der Vorstand kann bei Bedarf, abweichend von Absatz 1, beschließen, dass

a) Auslagen in nachgewiesener Höhe ersetzt werden.
b) ehrenamtlich tätige Mitglieder eine Vergütung nach Maßgabe einer Aufwandsentschädigung in Höhe der 
steuerfreien Ehrenamtspauschale, derzeit geregelt in § 3 Nr. 26a EStG, erhalten können.

§ 10 Kassenführung
1. Die Mittel des Vereins dürfen nur zur Erfüllung der satzungsgemäßen Vereinszwecke verwendet werden. Die 

Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Sie erhalten bei ihrem Ausscheiden oder der 
Auflösung des Vereins weder Kapitalleistungen noch geleistete Sacheinlagen zurück. Es darf keine Person durch 
Ausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt 
werden.

2. Der/die Schatzmeister/in führt die Aufsicht über Finanz- und Vermögensverwaltung des Vereins und hat in der 
Mitgliederversammlung einen von ihm/ihr erstellten Finanzbericht vorzulegen.

3. Einmal im Jahr hat eine durch zwei gewählte Mitglieder des Vereins vorzunehmende Kassenprüfung stattzufinden. 
Die Kassenprüfer dürfen nicht dem Vorstand angehören. Sie werden von der Mitgliederversammlung auf 2 Jahre 
gewählt. In jedem Jahr scheidet ein Prüfer aus. Wiederwahl ist nicht zulässig.

§ 11 Auflösung
1. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit der in § 7 festgelegten Stimmenmehrheit 

beschlossen werden.
2. Sofern die Mitgliederversammlung nicht anders beschließt, sind der/die 1. Vorsitzende und der/die 2. Vorsitzenden

die gemeinsam vertretungsberechtigten Liquidatoren.
3. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an die 

Stadt Niebüll, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat.

Niebüll, den 15. November 2022
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